Sitzung des Gemeinderates vom 3. Juli 2003
3) Finanz-, Rechts- und Grundangelegenheiten

    Berichterstatter: Bgm. Mag. Herbert Brunsteiner, Finanzreferent

    f) Verordnung von Freilaufzonen nach dem OÖ. Hundehaltegesetz 2002
Der Bürgermeister erinnert, dass sich der Stadtrat in der Sitzung vom 22. 4. dieses Jahres  mit dieser Angelegenheit bereits befasst hat. 

Es wurde festgelegt, dass die Gebiete für Freilaufzonen wie folgt festgelegt werden:

· Überschwemmungsgebiet an der Vöckla von der Europahofbrücke bis zum Musikerheim (südlich der Vöckla)

· Überschwemmungsgebiet an der Vöckla vom Kolpingsteg bis zur Wagrainerbrücke (nördlich der Vöckla)

Der entsprechende Verordnungstext soll heute beschlossen werden. 

Der Bürgermeister führt ferner aus, dass  der Strafrahmen zwischen € 10,00 bis € 20,00 festgelegt wurde. Bezüglich des Nachweises der „Sachkunde“ müsse noch eine Lösung gefunden werden. 

Er bringt dem Gemeinderat die von der Amtsleitung ausgearbeitete Verordnung durch Verlesung zur Kenntnis: 

Verordnung

des Gemeinderates der Stadt Vöcklabruck vom 3. Juli 2003, mit der die Leinen- und Maulkorbfreiheit von Hunden auf bestimmten Wegen bzw. Flächen („Freilaufzonen“) im Gemeindegebiet angeordnet wird.

Zur Erleichterung der Hundehaltung im Stadtgebiet wird gem. § 6 Abs. 4 des Oö. Hundehaltegesetzes LGBl 147/2002, verordnet:

§ 1

Hunde dürfen im Stadtgebiet ausschließlich auf den im beigeschlossenen, einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildenden Lageplan gelb dargestellten Grundflächen ohne Leine und Maulkorb mitgeführt werden. 

Es sind dies:


Überschwemmungsgebiet an der Vöckla von der Europahofbrücke bis zum Musikerheim (südlich der Vöckla, Teil des Grundstückes 301/1 Grundbuch 50325 Vöcklabruck)


Überschwemmungsgebiet an der Vöckla vom Kolpingsteg bis zur Wagrainerbrücke (nördlich der Vöckla, Teil des Grundstückes 2302/1 Grundbuch 50326 Wagrain)

§ 2

Ansonsten gelten die gesetzlichen Regelungen im Stadtgebiet uneingeschränkt. Verstöße dagegen bilden eine Verwaltungsübertretung und werden gem. § 15 Oö. Hundehaltegesetzes mit Geldstrafe bis zu 7000 € geahndet. 

§ 3

Diese Verordnung wird gemäß § 94 (3) Oö. Gemeindeordnung 1990, durch zweiwöchigen Anschlag an der Gemeindeamtstafel kundgemacht und tritt mit Ablauf des der Kundmachungsfrist folgenden Tages in Kraft.

Über Antrag des Bürgermeisters fasst der Gemeinderat den einstimmigen

B e s c h l u s s ,

die vorliegende Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil des Protokolles bildet, zu genehmigen.                           

F.d.R.d.A.:






Vöcklabruck, am 25. 7. 2003

………………………….




        Der Vorsitzende:

 







Bgm. Mag. H.Brunsteiner eh. 
Ergeht gleichlautend:

an die Amtsleitung zur Erledigung der Verordnung

an die Umweltabteilung Herrn Kraushaar zur Information

